
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 10 StAWG 2004 Aufstellung und
Benützung der

Abfallsammelbehälter
 StAWG 2004 - Steiermärkisches Abfallwirtschaftsgesetz 2004

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen, dass die Abfallsammelbehälter an leicht zugänglicher

Stelle aufgestellt und ebenso an leicht zugänglicher Stelle zur Abholung bereitgestellt werden sowie dass bei deren

Benützung keine ungebührlichen Belästigungen erfolgen. Die Gemeinde kann mit Bescheid den Ort der Aufstellung

und den Ort der Abholung festlegen.

(2) In die Abfallsammelbehälter darf nur der im Abfuhrbereich anfallende Siedlungsabfall gemäß § 4 Abs. 4 eingebracht

werden. Die Liegenschaftseigentümer/innen sind verp8ichtet, die Abfallsammelbehälter oder die Abfallsammelsäcke

nur so weit zu befüllen, als der Deckel geschlossen oder die Abfallsammelsäcke ordnungsgemäß verschlossen werden

können. In die Abfallsammelbehälter oder Abfallsammelsäcke dürfen nur jene Abfälle eingebracht werden, für dessen

Aufnahme sie bestimmt sind.
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